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Zitat von Kiggie

Ich würde die Schulleitung befragen.

Ich hätte aktuell gar nicht mehr die technischen Mittel um Distanzunterricht
abzuhalten, wie schaut es da bei dir aus? Meinen Privat-Laptop würde ich dafür nicht
mehr hergeben.

Nein? Wir haben nach wie vor auch Onlineunterricht mit Teams für die Teilzeit als
Unterrichtsform. Dafür haben wir alle Dienstgeräte bekommen.

Ich etwas anderes, was ich zum Glück auch selbst administrieren darf 

Zitat von xwaldemarx

Wir haben den aktuellen Fall in der Schule, dass ein:e Schüler:in mit einem Avatar am
Unterricht teilnimmt (Bayern). Ein Einverständnis wird weder von den Lehrkräften noch
von den SuS benötigt. Ich weiß nicht, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat…

Was genau sollte hier einem Einverständnis bedürfen?
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